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Hygieneplan - Ergänzungen entsprechend den Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der 

COVID-19-Pandemie 
Organisation des Regelbetriebs unter Pandemie-Bedingungen 

(Aktualisierung vom 15.04.2021) 

 

 
Was? 

 
Wann? 

 
Wie? 

 
Womit? 

 
Verantwortlich? 

Verantwortlicher Ansprechpartner Hygieneplan 
Verantwortlicher An-
sprechpartner 

 sofort 

 für gesamte Dauer der 
Corona-Pandemie 

 Benennung einer verantwortlichen 
Person für Einhaltung und Umset-
zung des Hygienekonzeptes 

  Schulleiter 

Persönliche Hygiene 
Händereinigung 
 

Gründliches und regelmä-
ßiges Händewaschen  
alternativ Händedesinfizie-
ren ist fest im Schulalltag 
zu integrieren. 

 nach Betreten des 
Schulgebäudes und 
z. B. 

 vor dem Zubereiten 
von Speisen, Essen (Ku-
chenbasar, Tag der of-
fenen Tür) 

 nach dem Toiletten-
gang  

 nach Naseputzen 

 nach Husten oder Nie-
sen 

 nach Kontakt mit Abfäl-
len 

 mindestens 20 bis 30 Sekunden die 
Seife sorgfältig auch zwischen den 
Fingern verreiben 

 Seife abwaschen und gut abtrock-
nen 

 mit Einmalhandtüchern (Papier 
o. ä.) abtrocknen  

 Entsorgung der Einmalhandtücher 
in Restmüllbehältern 

 
 
 

 

 Flüssigseife im Spender 

 Nutzung auch der Hand-
waschbecken in den Unter-
richtsräumen 

 

 Beschäftigte der Schule 

 Schüler/innen 

 einrichtungsfremde 
Personen (z. B. Spei-
senanbieter Pipa-
po/Sodexo, Reinigungs-
firmen… 
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Was? 

 
Wann? 

 
Wie? 

 
Womit? 

 
Verantwortlich? 

Hygienische Händedesin-
fektion 

 nach Betreten des 
Schulgebäudes  al-
ternativ Händewaschen 

 nach Kontakt mit Kör-
perflüssigkeiten, Urin 
oder Stuhl (z. B. bei Hil-
festellung akut Erkrank-
ter)  

 nach Ablegen der 
Gummihandschuhe 

 bei Bedarf 

 nach Gebrauchsanweisung anwen-
den 

 an geeigneten Orten zur Verfügung 
stellen (z.B. Eingangsbereich, Flure 
– gegenüber Touchdisplays, Cafete-
ria) 

 bei Verunreinigung von Flächen mit 
Körperflüssigkeiten: gezielte Desin-
fektion nur mit Gummihandschu-
hen und einem mit Flächendesin-
fektionsmittel getränktem Einmal-
tuch Gummihandschuhe im Sek-
retariat oder auf den Lehrertoilet-
ten 

   - Haus Dürer: Damen 
   - Haus Albertinum: 2. OG 

 ohne Kontakt zu biologischen Ge-
fahrstoffen ist gründliches Hände-
waschen ausreichend 

 Handdesinfektionsmittel: 
Desinfektionsmittel mit be-
grenzt viruzider Wirkung 

 
 

 Beschäftigte der Schule 

 Schüler/innen 
 

Niesetikette  Niesen und Husten  möglichst in Wegwerftuch niesen 
oder husten 

 ist kein Taschentuch griffbereit 
Armbeuge vor Mund und Nase hal-
ten  

 größtmöglichen Abstand zum Ge-
genüber einhalten und sich ab-
wenden 

 Wegwerftuch  Beschäftigte der Schule 

 Schüler/innen 
 

Handpflege  nach Bedarf  auf trockene Händen gut verteilen  personenbezogene Handpfle-
ge bei Bedarf mitbringen 

 Beschäftigte in Schule 
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Was? 

 
Wann? 

 
Wie? 

 
Womit? 

 
Verantwortlich? 

Mund-Nasen-Bedeckung 
(MNB) 

 täglich 
 
 
 

 Mund-Nasen-Schutz: medizinische OP-
Maske ausreichend, keine FFP2/KN95 
Maske notwendig  

 sachgerechter Umgang unter: 
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Ri
sikoinformatio-
nen/Medizinprodukte/DE/schutzmask
en.html 

 beim Tragen von MNS ist sicher zu 
stellen, dass regelmäßige Tragepausen 
ermöglicht werden 
# bei medizinischen MNS nach 2 Stun-

den ununterbrochener Tragedauer 

 bei FFP-2 Masken (KN 95-Masken) 
nach 75 min ununterbrochener Trage-
dauer  ca. 30 min Tragepause 

 personenbezogene MNB mit-
bringen 

 Beschäftigte der Schule 

 Schüler/innen 

 einrichtungsfremde 
Personen 

 

 Außengelände der 
Schule 

 Pflicht zum Tragen eines MNS besteht, 
wenn der Abstand von 1,5 m nicht 
eingehalten wird 

  

 im Schulgebäude  Pflicht zum Tragen eines MNS 

 im Unterricht ab Klasse 5 

  

 situationsbedingt Keine Pflicht zum Tragen eines MNS: 

 bei der Abnahme von Corona-Tests, 

 bei der Aufnahme von Speisen und 
Getränken im Schulgebäude 

  

 Schulfremde  Pflicht zum Tragen eines MNS im 
Schulgebäude 

  

 vor dem Eingangsbe-
reich 

 Pflicht zum Tragen eines medizini-
schen MNS 
 
 

  

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
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Was? 

 
Wann? 

 
Wie? 

 
Womit? 

 
Verantwortlich? 

Befreiung vom MNS  Schüler/innen 
Lehrkräfte/ schulisches 
Personal 

 Glaubhaftmachung durch Vorlage 
eines ärztlichen Attests, welches 
die gesundheitliche Einschränkung 
sowie die zu erwartenden Beein-
trächtigungen durch das Tragen 
des MNS erkennen lässt 

 Schule ist befugt, ärztliches 
Attest zur Befreiung des Tra-
gens eines MNS (Kopie oder 
Original) aufzubewahren 

 

Testpflicht auf SARS- CoV- 2  
Testpflicht auf Sars- cOv- 2  Lehrkräfte und Schü-

ler/innen aller Klassenstu-
fen zweimal wöchentlich 
(Test darf nicht älter als 3 
Tage sein 

 Zutritt zum Schulgelände/Teilnahme 
am Präsenzunterricht nur mit nega-
tiven Testergebnis auf SARS-CoV-2 
(Test bzw. Bescheinigung einer für 
die Abnahme von Tests zuständigen 
Stelle oder qualifizierte Selbstaus-
kunft gemäß SächsCoronaSchVO An-
lage 2) 

 Testpflicht wird an Schule umge-
setzt - unmittelbar nach Betreten  

 Testkits zur Laienselbstan-
wendung 

 Schulleitung, Beschäf-
tigte in Schule 

 Schüler/innen 

Unterweisung   Lehrkräfte/ Beschäftigte und Schü-
ler/innen 

 vor Testdurchführung, ggf. mit Hil-
fe der Gebrauchsanleitung, eines 
Erklär-Videos 

  

Testdurchführung   Durchführung entsprechend der 
Gebrauchsanweisung 

 AHA+L-Regeln während der Tes-
tung einhalten 

 Schüler/innen in Anwesenheit, ggf. 
Anleitung durch Lehrkraft 

 bei Beaufsichtigung der Testdurch-
führung MNS tragen 

 Entsorgung in Müllbeutel 

 Flächendesinfektionsmittel 
(begrenzt viruzid) 

 

 Schulleitung, Lehrkräf-
te, Schulträger 
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Was? 

 
Wann? 

 
Wie? 

 
Womit? 

 
Verantwortlich? 

 hygienische Entsorgung des ge-
nutzten Testmaterials in Müllbeu-
tel, NICHT in normalen Abfallbehäl-
ter 

 genutzte Oberfläche mit Flä-
chendesinfektion reinigen 

 bei positivem Testergebnis, Abson-
derung der Person, Meldung ans 
Gesundheitsamt durch Schule 

Schulgebäude 

Mindestabstand  täglich  Mindestabstand von 1,50 m gilt 
nicht in Schulgebäuden, auf dem 
Schulgelände und bei schulischen 
Veranstaltungen  

 direkten Körperkontakt meiden 

  

Informationen zum Schutz 
vor Covid-19 im Schulge-
bäude 

 täglich a) verständliche Vermittlung der 
Schutzmaßnahmen (Belehrung zu 
Schuljahresbeginn und sofern nö-
tig entsprechend des aktuellen In-
fektionsgeschehens) 
 

b) Informationen auch für einrich-
tungsfremde Personen erkennbar 
machen (Verteilung des Hygiene-
plans an verantwortliche Institu-
tionen) 

 Hinweisschilder, Aushänge, 
Bodenmarkierungen, Informa-
tionsmaterial, Internetauftritt 
der Schule 

 Schulleitung 

Zugangsregelungen für 
schulisches Personal und 
Schüler 

 täglich  Betretungsverbot bei u. g. Risiken 
 entsprechend Belehrung  

 Unbedenklichkeitsnachweis bei 

 Dokumentationsblatt des SMK 
 
 
 

 Schulleitung 

 Beschäftige der Schule 
Schüler/innen 
Personensorgeberechtigte 
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Was? 

 
Wann? 

 
Wie? 

 
Womit? 

 
Verantwortlich? 

Erkrankungen mit SARS-CoV-2-
ähnlichen Symptomen (z.B. ärztli-
che Bescheinigung, Allergieaus-
weis)  die unterzeichneten Versi-
cherungen der Kenntnisnahme zum 
Betretungsverbot sind bis Ablauf 
des 22.02.2021 zu vernichten 

 unverzügliche Meldung an Schullei-
tung bei: 
# Symptomen oder SARS-CoV-2-
Infektion  
# Aufenthalt in Risikogebiet in den 
letzten 14 Tagen 

 bei Symptomen SARS-CoV-2-Test 
durchführen  

 Schüler: Zutritt erst nach zwei Ta-
gen ohne Symptome oder mit ärzt-
licher Bescheinigung 

 bei mind. einem SARS-CoV-2-
ähnlichem Symptom Schule 
schnellstmöglich verlassen (Schüler 
bis zur Abholung in einem separa-
ten Raum unterbringen) 

 Anwesenheitsdokumentation zur 
Nachvollziehbarkeit von Infektions-
ketten 

 separate Eingangsregelung im Haus 
Dürer beachten 

 das Schulgebäude ist nach der Un-
terrichts- und Arbeitszeit sowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Grundlage Musterhygieneplan: ZAGS GmbH Seite 7 von 18        Stand 15.04.2021
  

© 2021 – Geschwister-Scholl-Gymnasium Freiberg 

Unerlaubtes Kopieren, Vervielfältigen und Veröffentlichen verpflichtet zur Unterlassung, zum Schadensersatz und stellt gem. § 106 UrhG eine Straftat dar. 
 

 
Was? 

 
Wann? 

 
Wie? 

 
Womit? 

 
Verantwortlich? 

schulischen Veranstaltungen um-
gehend zu verlassen 

 Pflicht zum Tragen eines medizini-
schen MNS  

 Einhaltung des Mindestabstandes 
von 1,50 m zu Personen aus ande-
ren Hausständen 

 Haus Dürer: Eingang Giebel-
seite vor der ersten Stunde für 
das Erdgeschoss nutzen 

 Schüler/innen, ggf. ver-
treten durch deren 
Sorgeberechtigte  

 schriftliche Abmeldung vom Prä-
senzunterricht möglich (bisherige 
Abmeldungen gelten fort) 

 Personensorgeberechtigte, 
Schulleitung 

Betretungsverbot   täglich  Betretungsverbot , für Personen, 
die ohne Attest keine medizini-
schen MNS tragen 

 Betretungsverbot bei: 
# nachweislicher SARS-CoV-2-
Infektion, 
 
# mindestens 1 SARS-CoV-2-
Symptom (Fieber, Husten, Durch-
fall, Erbrechen, allgemeines Krank-
heitsgefühl) 
# persönlicher Kontakt zu nach-
weislich mit SARS-CoV-2 infizierter 
Person in den letzten 14 Tagen 
(ausgenommen Gesundheits- und 
Pflegeberufe) 
# bei Nichtvorliegen eines negati-
ven Testergebnisses bezüglich 
SARS-CoV-2  

 

  Schulleitung 

 Beschäftigte der Schule 

 Schüler/innen 

 einrichtungsfremde 
Personen 
 

 Personensorgeberech-
tigte 
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Was? 

 
Wann? 

 
Wie? 

 
Womit? 

 
Verantwortlich? 

Zugangskontrolle für ein-
richtungsfremde Personen 

 täglich 
 

 Betretungsverbot bei o. g. Risi-
ken 

 Unbedenklichkeitsnachweis bei 
Erkrankungen mit SARS-CoV-2-
ähnlichen Symptomen (z.B. ärzt-
liche Bescheinigung, Allergieaus-
weis) 

 nach schulinternen Verfahren zur 
Zugangskontrolle  siehe Haus-
ordnung (u. a. verschlossene Tü-
ren, Meldung im Sekretariat - 
Formular vor Beginn ausfüllen, 
Zutritt nur mit MNB, Zutritt nur 
mit Termin) 

 Zutritt nur mit negativem Tester-
gebnis (nicht älter als drei Tage) 

 Zeitpunkt des Aufenthaltes und 
Kontaktdaten dokumentieren  
 > 15 Min.  Dokumentation ist 
4 Wochen nach dem Tag der Do-
kumentation  unverzüglich zu lö-
schen 

 Zutritt für Aufnahmeverfahren 
unter Einhaltung des Hygiene-
konzeptes möglich 

 Zutritt für schulfremde Personen 
aus wichtigem Grund möglich (z. 
B. Arbeiten durch Schulträger, 
Schulsozialarbeiter, Betriebsarzt, 

  Schulleitung 
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Was? 

 
Wann? 

 
Wie? 

 
Womit? 

 
Verantwortlich? 

Fachkraft für Arbeitssicherheit…) 

Innerschulische Verkehrs-
wege / Flure 

 täglich  Handkontaktstellen (z. B. Türklin-
ken, Griffe) minimieren 

 Handkontaktstellen täglich reinigen 

 Tragen einer MNB außerhalb des 
Unterrichts 

 Mindestabstand von 1,50 m sollen 
eingehalten werden 

 mehrmals täglich lüften 

 Rechtslaufgebot 

 nur desinfizierende Reini-
gungsmittel für Handkontakt-
stellen 

 
 

 Beschäftigte der Schule 

 Schüler/innen 

 einrichtungsfremde 
Personen 

 

Unterrichtsräume 

Lüftung in Unterrichtsräu-
men (Minimierung der 
Ansteckungsgefahr durch 
Aerosole und Tröpfchen) 

 mehrmals täglich 
 

 Stoß- und Querlüftung alle 20 Mi-
nuten für ca. 3 Minuten 

 Räume ohne Belüftungsmöglichkeit 
sind geschlossen 

 ggf. bei geeigneten Wetterbedin-
gungen Unterricht im Freien gestal-
ten 

 

  Beschäftigte der Schule 

Abstandsempfehlungen für 
den Lehrerarbeitsplatz in 
den Unterrichtsräumen 

 -täglich  Empfehlung: 

 Abstand zwischen Lehrertisch und 
erster Reihe mindestens 1,5 m 

 Bodenmarkierung im Unterrichts-
raum 

 Unterricht vorzugsweise im Klas-
senverband 

 Gruppendurchmischung auf Mini-
mum begrenzen oder vermeiden 

 ggf. bei geringem Abstand zwi-
schen erster Reihe und Lehrertisch 

  Schulleitung 

 Beschäftigte der Schule 
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Was? 

 
Wann? 

 
Wie? 

 
Womit? 

 
Verantwortlich? 

transparente Trennwand zur Ver-
fügung stellen (Schulträger) 

Gruppenabgrenzung  Abschlussklassen  Unterricht vorzugsweise im Klas-
senverband  

 aus schulorganisatorischen Grün-
den ist Unterricht im Wechselmo-
dell möglich 

  Schulleitung 

 Beschäftigte der Schule 

  weitere Klassen an 
Gymnasien 

 Wechselmodel (zeitliche Präsenz-
beschulung höchstens der Hälfte 
der festgelegten Schüleranzahl, 
max. 16 Schüler/innen) 

  Schulleitung 

 Beschäftigte der Schule 

Sozialräume 

Lehrerzimmer und 
Beratungsräume 

 mehrmals täglich  Abstandsregelungen (1,5 m) 

 MNB, wenn Abstand nicht einge-
halten werden kann 

 max. Anzahl von Personen im 
Raum 

 Lüftung  

  Beschäftigte der Schule 

Besprechungen  entsprechend dem 
Turnus und dem Bedarf 

 Empfehlung: 

 Abstandsregelungen (1,5 m) 

 max. Anzahl von Personen im 
Raum 

 Lüftung 

 ggf. virtuelle Durchführung 

  Schulleitung 

 Beschäftigte der Schule 

Gemeinschaftsräume/ 
Cafeteria 

  täglich  Empfehlung: 

 zeitversetzte Nutzung durch feste 
Gruppen 

 Abstandsregelungen (1,5 m)  

  Beschäftigte der Schule 

 Speisenanbieter 
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Was? 

 
Wann? 

 
Wie? 

 
Womit? 

 
Verantwortlich? 

 max. Anzahl von Personen im 
Raum 

 Pflicht zum Tragen eines MNS 

 Lüftung: bei Nichtgewährleistung 
geschlossen halten 

Gruppenabgrenzung  Abschlussjahrgänge 
 

 Empfehlung: 

 Unterricht vorzugweise im Klassen-
verband 

 Gruppendurchmischung auf Mini-
mum begrenzen oder vermeiden 

 aus schulorganisatorischen Grün-
den  ist Unterricht im Wechselmo-
dell möglich 

 Wechselmodel (zeitgleiche Prä-
senzbeschulung  höchstens der 
Hälfte der festgelegten Schüleran-
zahl, max. 16 Schüler/innen  

  

Sanitärräume 

Handreinigung  täglich  Flüssigseifenspender und Einmal-
handtücher an allen Waschbecken 
zur Verfügung stellen 

  Beschäftigte der Schule 

 Reinigungsfirma 

Reinigung  täglich  Toilettensitze, Armaturen, Wasch-
becken, Fußböden reinigen 

 Türklinken, Fenstergriffe, Tisch-
oberflächen reinigen 

 ggf. vorhandenen Reinigungs-
plan ergänzen (durch zustän-
dige Firma) 

 desinfizierendes Reinigungs-
mittel 

 

 Reinigungsfirma 

Abstandsregeln  täglich 
 

 Mindestabstand von 1,5 m bei Nut-
zung der Sanitäreinrichtungen 

 Bodenmarkierungen – Haus 
Dürer 

 Schulleitung 

 Beschäftigte in Schule 
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Was? 

 
Wann? 

 
Wie? 

 
Womit? 

 
Verantwortlich? 

 bei nicht Gewährleistung der Ab-
standsregeln medizinischen MNS 
tragen 

 Hinweisschilder  

Sportunterricht 

  täglich  Vermeidung von Hand- und Kör-
perkontaktstellen 

 wenn möglich im Freien durchfüh-
ren 

 Händedesinfektion bei Betreten 
der Turnhallen 

 Einhaltung der ausgewiesenen Hy-
gienevorschriften in den Turnhallen 

 Empfehlung: 

 Lüften der Sporthalle sowie Sani-
tär- und Umkleideräume 

 nach jeder Sportstunde min. 5 min 
lüften 

 Desinfektion der Sportgeräte nach 
Benutzung 

 Abstandsregelungen einhalten 

 keine Kontaktsportarten (direkten 
Körperkontakt vermeiden) 

 sofern dies nicht möglich ist, ist die 
Sporthalle für den Schulsport nicht 
geeignet 

 Desinfektionsmittel beim 
Sportlehrer 

 
 
 
 
 
 
 

 Sportlehrer 
 

Musikunterricht 

 
 

 täglich  gemeinschaftliches Singen ist nur 
im Freien erlaubt 

 allgemeine Hygienebestimmungen 

 Desinfektion: Flächendesin-
fektionsmittel mit Hinweis 
„begrenzt viruzid“ 

 Musiklehrer 

 Schüler/innen 
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Was? 

 
Wann? 

 
Wie? 

 
Womit? 

 
Verantwortlich? 

sind einzuhalten 

 Raumlüftung möglichst alle 15 Min. 

 besondere Abstandsregeln beim 
Singen beachten: 
Einzelperson: mind. 2 m zur nächs-
ten Person, max. 15 Min. singen 
Chor: spezielles Hygienekonzept 
erforderlich 

 Raumgröße beachten 

 Leihinstrumente desinfizieren 
 

 

Arbeitsmittel 
Vermeidung von Übertra-
gungswegen über Ar-
beitsmittel 

 täglich  vor der Verwendung von Arbeits-
mitteln zum Experimentieren  
Händewaschen 

 vor Benutzung der Touchdisplays 
 Händewaschen oder desinfizie-
ren 

 Zuweisung von Arbeitsmitteln nach 
Möglichkeit personenbezogen 

 sachgerechte Reinigung bzw. Des-
infektion nach gemeinsamer Nut-
zung von Kontaktflächen 

  Desinfektion: Flächendesin-
fektionsmittel mit Hinweis 
„begrenzt viruzid“ 

 Einmal-Tücher zum Trocknen  

 Gummihandschuhe bei Bedarf 

 Desinfektion: Flächendesin-
fektionsmittel mit Hinweis 
„begrenzt viruzid“ 

 

 Beschäftigte der Schule 

 Schüler/innen 
 

Pausen und Außenbereich 
Beaufsichtigung  täglich  Aufsicht an veränderte Situation 

anpassen 
 Belehrung der Lehrkräfte  Beschäftigte der Schule 

 

Personenströme  täglich  wenn möglich, örtliche und/ oder 
zeitliche Trennung von Personen-
strömen in den Pausen 
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Was? 

 
Wann? 

 
Wie? 

 
Womit? 

 
Verantwortlich? 

 
 

Speiseräume  täglich  Einhaltung der Hygieneregeln an 
Theke und Essensausgabe gemäß 
des Hygieneplans des Speisenan-
bieters: 

 transparente Abtrennungen 

 keine Selbstbedienung  Speisen 
portioniert an Theke übergeben 

 Händedesinfektion vor der Essen-
ausgabe 

 MNB muss bis zum Platz getragen 
werden 

 regelmäßige Reinigung der Tisch-
oberflächen nach jeder Essenspau-
se 

 durch örtliche und/oder zeitliche 
Trennung Personenströme im Es-
senbereich steuern 

 nach Möglichkeit Klassentrennung 
beibehalten 
# Abstände vergrößern – Tische 
weit auseinanderstellen  
#Personen pro Tisch begrenzen 

 

 
 

 Beschäftigte der Schule 

 Speisenanbieter 

 Schüler/innen 
 

Personaleinsatz 

allgemein  täglich  Abklärung von Verdachtsfällen 

 Beachtung der Testpflicht (Selbst-
test), auf das Angebot des Landes 

  Schulleitung 

 Beschäftigte der Schule 
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Was? 

 
Wann? 

 
Wie? 

 
Womit? 

 
Verantwortlich? 

Sachsen hinweisen, dass wöchent-
lich ein PoC- Antigen- Schnelltest 
durchgeführt werden kann 

 auf Impfmöglichkeit für Lehrkräfte 
hinweisen 

Risikogruppen  täglich 

 nach Bedarf 

a) Zugehörigkeit zu einer Risiko-
gruppe ist durch ärztliches Attest 
nachzuweisen 

b) Einsatz im Präsenzunterricht nur 
nach Rücksprache und auf freiwil-
liger Basis 

c) individuelle Bewertung von Risi-
kofaktoren für Risikogruppen bei 
Bedarf durchgeführt werden kann 

d) Schwangere nicht im Präsenzun-
terricht beschäftigen (auch nicht 
auf freiwilliger Basis!), Prüfung 
der Möglichkeit des Einsatzes im 
Homeoffice 

  Beschäftigte der Schule 

 Betriebs- oder Hausarzt 

Erste Hilfe 

Erste Hilfe und Eigenschutz  täglich 

 nach Bedarf 

 Ersthelfern Mittel zum Eigen-
schutz zur Verfügung stellen 

 für Herz-Lungen-Wiederbelebung 
Beatmungsmas-
ke/Beatmungstuch zur Verfü-
gung stellen 

 Wiederbelebung: Herzdruckmas-
sage durchführen, notfalls auf 
Beatmung verzichten 

 Beatmungsmaske : in der 
Rülein-Turnhalle  Erste-
Hilfe-Schrank Sportlehrer-
zimmer, beide Sekretariate 

 Schulträger für sächli-
che Ausstattung  

 Schulleitung 

 Beschäftigte der Schule 

 Ersthelfer 

 Schüler/innen 

 Schulsanitätsdienst 
 



Grundlage Musterhygieneplan: ZAGS GmbH Seite 16 von 18        Stand 15.04.2021
  

© 2021 – Geschwister-Scholl-Gymnasium Freiberg 

Unerlaubtes Kopieren, Vervielfältigen und Veröffentlichen verpflichtet zur Unterlassung, zum Schadensersatz und stellt gem. § 106 UrhG eine Straftat dar. 
 

 
Was? 

 
Wann? 

 
Wie? 

 
Womit? 

 
Verantwortlich? 

 Ersthelfer/Schulsanitätsdienst 
informieren 

Unterweisungen 

Hygieneunterweisungen 
 

 initial 

 regelmäßig, angepasst 
an sich ändernde Situa-
tionen 

 aktenkundige Belehrungen für Leh-
rende, nichtpädagogisches Perso-
nal, Schüler/innen 
 
 

 Inhalte: Abstand, Händewaschen, 
Begrüßung ohne Körperkontakt, 
Hust- und Niesetikette, sachge-
rechter Umgang mit MNB 

 Eltern über Hygienekonzept der 
Schule und o. g. Belehrung infor-
mieren 

 

  Schulleitung 

 Beschäftigte der Schule 

 Sorgeberechtigte 
 

Biologische Arbeitsstoffe 

Reinigung  entsprechend dem Er-
fordernis 

 bei Verunreinigung von Flächen 
Körperflüssigkeiten, Urin oder 
Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit 
Einmalhandschuhen und einem mit 
Flächendesinfektionsmittel ge-
tränktem Einmaltuch 

 Schutzhandschuhe tragen, 
danach Händedesinfizieren 

 Beschäftigte der Schule 

Außerschulische Veranstaltungen 

Außerschulische Veranstal-
tung 

 keine Durchführung von: 

 Schulfahrten 
im Inland mindestens bis 
04.04.2021 
Schulfahrten ins Ausland – gesam-
tes Schuljahr 

 Schutzhandschuhe tragen, 
danach Händedesinfizieren 

 Beschäftigte der Schule 
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Was? 

 
Wann? 

 
Wie? 

 
Womit? 

 
Verantwortlich? 

 Schülerbetriebspraktika 
 

Kommunale Corona- Schutzmaßnahmen 

weitergehende kommuna-
le Verordnungen, Vor-
schriften, Regeln und Ein-
schränkungen 

  weitergehende, ggf. verschärfende 
kommunale Schutzmaßnahmen 
sind zu beachten und umzusetzen 
 
 

  

Unzulässigkeit der Prä-
senzbeschulung 

 bei Überschreitung des 
7-Tage-Inzidezwertes 
von 100 Neuinfektio-
nen auf 100.000 Ein-
wohner an fünf Werk-
tagen in Folge einem 
Landkreis oder in einer 
kreisfreien Stadt 

 Präsenzbeschulung unzulässig 

 Notbetreuung ist zulässig  

  oberste Landesgesund-
heitsbehörde und 
oberste Schulaufsichts-
behörde  

 
Quellen:  
a) Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO, SMS, 29.03.2021;  
b) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, BMAS, 20.08.2020; geändert 22.02.2021 
c) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, BMAS, 21.01.2021; Änderungsverordnung 12.03.2021 
d) Online-Information „Schutzmaßnahmen für den Schulbetrieb während der COVID-19-Pandemie“, Unfallkasse Sachsen, 09.02.2021;  
e) Schulleiterschreiben vom 31.03.2021 
 
1)

 Abkürzungen:  

 medizinischer MNS: medizinischer Mund-Nasen-Schutz (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit ver-
gleichbaren Schutzstandard)  

 

 
Datum der Erstellung: 15.04.2021 
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Datum Erstunterweisung der Beschäftigten in der Schule: 26.08.2020 
 
unterschriftliche Bestätigung Schulleitung:  
 


